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RS OGH 1984/5/15 5Ob557/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1984

Norm

ABGB §879 Abs2 Z4 DII

ABGB §999

ZinsenG allg

Rechtssatz

Nach dem ZinsenG 1868 bestehen über den vertragsmäßigen Zinsfuß keine Beschränkungen; eine Schranke setzt

lediglich das Wucherverbot (§ 879 Abs 2 Z 4 ABGB). Der Zinsenlauf beginnt mangels anderer Vereinbarung mit der

Zuzählung des Kapitals, es kann aber auch anderes, etwa die Verzinsung seit einem früheren Zeitpunkt, vereinbart

werden.
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